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1. Die Kommission hat dem Rat am 24. August 2018 einen Vorschlag für einen Beschluss des 

Rates über den im Namen der Europäischen Union in dem durch das Übergangsabkommen 

für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Vertragspartei Zentralafrika andererseits eingesetzten 

WPA-Ausschuss hinsichtlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union zu 

vertretenden Standpunkt übermittelt. 

2. Die Gruppe "AKP" hat den genannten Vorschlag für einen Beschluss des Rates erörtert und 

am 25. September 2018 Einvernehmen über den Wortlaut des Beschlussentwurfs erzielt. 
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3. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, dem Rat zu empfehlen, dass er den 

Text in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung 

(Dok. 12546/18) annimmt; dieser Text wird im WPA-Ausschuss, der durch das 

Übergangsabkommen für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Vertragspartei Zentralafrika 

andererseits eingesetzt wurde, als Verhandlungsgrundlage dienen. 
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